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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE T-325/03 

In einem Widerspruchsverfahren gegen die 
Eintragung einer Gemeinschaftsmarke kann 
der Widerspruch jederzeit zurückgenommen 
werden. Wird daher der Widerspruch zu
rückgenommen, bevor die Zurückweisung 
der Anmeldung nach Artikel 43 Absatz 5 der 
Verordnung Nr. 40/94 über die Gemein
schaftsmarke unanfechtbar geworden ist, so 
werden die Entscheidung der Widerspruchs
abteilung und die Entscheidung der Be
schwerdekammer, mit der über diesen 
Widerspruch befunden wird, gegenstandslos 
und können kein Hindernis für die Ein
tragung der Marke sein. 

Nimmt der Kläger in diesem Zusammen
hang durch schriftliche Erklärung gegenüber 
dem Gericht die Klage zurück, so ordnet der 
Präsident nach Artikel 99 der Verfahrens
ordnung die Streichung der Rechtssache an. 

(vgl. Randnrn. 3-4) 
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